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Bekanntmachung
des Kreises Viersen

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides

Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes
NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gültigen
Fassung wird der

Bußgeldbescheid des Amtes für Ordnung und
Straßenverkehr vom 02.05.2011
-Aktenzeichen 03260142100/es

gegen:

Herrn
Johannes Van den Heuvel

Hohlstr. 50
41747 Viersen

öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person pos-
talisch nicht zu erreichen ist.

Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche Be-
kanntmachung im Amtsblatt des Kreises Viersen.

Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt
für Ordnung und Straßenverkehr, Rathausmarkt 3,
41747 Viersen, Zimmer 0114 für den Empfänger offen
und kann dort vom Empfänger eingesehen werden.

Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung im
Amtsblatt als zugestellt und wird rechtskräftig und voll-
streckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen nach
Zustellung Einspruch eingelegt wird.

Viersen, 23.05.2011
Kreis Viersen

Der Landrat
Im Auftrag

gez. Pulter
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Bekanntmachung
des Kreises Viersen

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides

Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes
NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gültigen
Fassung wird der

Bußgeldbescheid des Amtes für Ordnung und
Straßenverkehr vom 03.02.2011
-Aktenzeichen 03190834556/sie

gegen:

Herrn
Samuel Gülk
Feldstr. 18

47669 Wachtendonk

öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person pos-
talisch nicht zu erreichen ist.

Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche Be-
kanntmachung im Amtsblatt des Kreises Viersen.

Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt
für Ordnung und Straßenverkehr, Rathausmarkt 3,
41747 Viersen, Zimmer 0115 für den Empfänger offen
und kann dort vom Empfänger eingesehen werden.

Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung im
Amtsblatt als zugestellt und wird rechtskräftig und voll-
streckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen nach
Zustellung Einspruch eingelegt wird.

Viersen, 17.05.2011
Kreis Viersen

Der Landrat
Im Auftrag

gez. Pulter
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Bekanntmachung
des Kreises Viersen

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides

Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes
NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gültigen
Fassung wird der

Bußgeldbescheid des Amtes für Ordnung und
Straßenverkehr vom 15.04.2011
-Aktenzeichen 03240169273/mö

gegen:

Frau
Bettina Hickethier
Körnerstraße 8

41061 Mönchengladbach

öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person pos-
talisch nicht zu erreichen ist.

Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche Be-
kanntmachung im Amtsblatt des Kreises Viersen.

Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt
für Ordnung und Straßenverkehr, Rathausmarkt 3,
41747 Viersen, Zimmer 0114 für den Empfänger offen
und kann dort vom Empfänger eingesehen werden.

Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung im
Amtsblatt als zugestellt und wird rechtskräftig und voll-
streckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen nach
Zustellung Einspruch eingelegt wird.

Viersen, 27.05.2011
Kreis Viersen

Der Landrat
Im Auftrag

gez. Pulter
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Bekanntmachung
des Kreises Viersen
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     gez.:
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Bekanntmachung
der Stadt Viersen

E I N L A D U N G

Sitzung: Rat der Stadt Viersen

Sitzungstag: 14.06.2011 

Sitzungsort: Sitzungssaal im Forum, Rathausmarkt 2, 41747 Viersen

Beginn: 18.00 Uhr

Tagesordnung:

Öffentliche Sitzung:

1. Bestimmung eines Schriftführers

2. Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Rates am 17.05.2011

3. Ausführung des Haushaltsplanes 2010;
hier: Leistung von Aufwendungen/Auszahlungen nach § 82 GO NRW im Rahmen der vorläufigen
Haushaltsführung und Änderung der Dringlichkeitsliste durch den Bürgermeister
- Vorlage Nr. FB 20/I/006/11 -

4. Ausführung des Haushaltsplanes 2011;
hier: Leistung von Aufwendungen/Auszahlungen nach § 82 GO NRW im Rahmen der vorläufigen
Haushaltsführung und Änderung der Dringlichkeitsliste durch den Bürgermeister
- Vorlage Nr. FB 20/I/007/11 -

5. Haushalt 2011/Finanzplan investiv;
a) Zustimmung zur Leistung von Auszahlungen gemäß § 82 GO NRW im Rahmen der vorläufigen

Haushaltsführung
b) Änderung der Verpflichtungsermächtigungen 2011
c) Änderung der Dringlichkeitsliste 2011

- Vorlage Nr. FB 20/I/008/11 -

6. a) Jahresabschluss 2010 der Viersener Aktien-Baugesellschaft AG
b) Ergebnisverwendung und Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat
c) Bestellung eines Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011

- Vorlage Nr. FB 20/I/009/11 -

7. Soziale Stadt Südstadt Viersen
- Sachstandsbericht -
- Vorlage Nr. FB 60/I/023/11 -
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8. Soziale Stadt Südstadt Viersen
- Fortschreibung des Förderantrags 2011 und Antrag 2012 -
- Vorlage Nr. FB 60/I/024/11 -

9. Entwicklung des Historischen Stadtkerns Dülken
- Umsetzung der Umgestaltungsmaßnahmen Cap Horn, Kreuzherrenstraße und Kastanienplatz -
- Vorlage Nr. FB 60/III/026/11 -

10. Anfragen

11. Beschlusskontrolle
Alle Beschlüsse wurden wie vorgesehen umgesetzt.

12. Verschiedenes

Nichtöffentliche Sitzung:

I. Genehmigung der Niederschrift über die nichtöffentliche Sitzung des Rates am 17.05.2011

II. Verwendung der Sportstättenpauschale
- Vorlage Nr. FB 50/I/004/11 -

III. Verleihung von Stadtplaketten
- Vorlage Nr. FB 90/002/11 -

IV. Beschlusskontrolle
Alle Beschlüsse wurden wie vorgesehen umgesetzt.

V. Verschiedenes

VI. Mitteilungen aus der nichtöffentlichen Sitzung an Dritte

Viersen, den 31.05.2011

gez.
T h ö n n e s s e n

Bürgermeister

Abl. Krs. Vie. 2011, S. 398



400

Bekanntmachung
der Stadt Viersen

Berichtigung der Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Teilnahme von Schüler-
innen und Schülern an den städtischen Betreuungsmaßnahmen „Schule von acht bis eins“ und
„Dreizehn Plus“ an Schulen des Primarbereiches in der Stadt Viersen vom 14.04.2011

In der Ausgabe Nr. 13 des 67. Jahrgangs des Amtsblattes des Kreises Viersen vom 05.05.2011 wurde die
Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Teilnahme von Schülerinnen und Schülern an den
städtischen Betreuungsmaßnahmen „Schule von acht bis eins“ und „Dreizehn  Plus“ an Schulen des Primar-
bereiches in der Stadt Viersen vom 14.04.2011öffentlich bekannt gemacht.

Aufgrund eines Redaktionsversehens wurden § 5 Abs. 2 und 3 teilweise fehlerhaft abgedruckt.

Aus diesem Grund wird der ordnungsgemäße Text im Wege der Berichtigung in diesem Amtsblatt abge-
druckt. Er lautet wie folgt:

„ § 5 Einkommensermittlung

(2) Einkommen im Sinne dieser Vorschrift ist die Summe der positiven Einkünfte der Beitragspflichtigen im
Sinne des § 2 Abs. 1 und 2 des Einkommensteuergesetzes mit Ausnahme der erwerbsbedingten Kin-
derbetreuungskosten des Einkommensteuergesetzes und der vergleichbaren Einkunftsarten, die im
Ausland erzielt werden. Ein Ausgleich mit Verlusten aus anderen Einkunftsarten und mit Verlusten des
zusammen veranlagten Ehegatten ist nicht zulässig. Dem Einkommen im Sinne des Satzes 1 sind
steuerfreie Einkünfte, Unterhaltsleistungen sowie die zur Deckung des Lebensunterhaltes bestimmten
öffentlichen Leistungen für die Beitragspflichtigen und das Kind, für das der Elternbeitrag gezahlt wird,
hinzuzurechnen. Hiervon ausgenommen sind das Kindergeld nach dem Bundeskindergeldgesetz und
das Erziehungsgeld nach dem Bundeserziehungsgeldgesetz. Analog § 10 Abs. 2 Bundeselterngeld-
und Elternzeitgesetz bleibt Elterngeld bis zu einer Höhe von 300,00 € pro Monat anrechnungsfrei.

(3) Bezieht ein Beitragspflichtiger Einkünfte aus einem Beschäftigungsverhältnis oder aufgrund der Aus-
übung eines Mandats und steht ihm aufgrund dessen für den Fall des Ausscheidens eine lebensläng-
liche Versorgung oder an deren Stelle eine Abfindung zu oder ist er in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung nachzuversichern, dann ist das nach Absatz 2 für dieses Beschäftigungsverhältnis oder Mandat
ermittelte Einkommen um 10 v. H. zu erhöhen.“

Viersen, den 31.05.2011

gez.
T h ö n n e s s e n

Bürgermeister

Abl. Krs. Vie. 2011, S. 400
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Bekanntmachung
der Stadt Viersen

Ungültigkeitserklärung
eines Dienstausweises

Der von der Stadtverwaltung Viersen für Frau Elke
Heller am 11.01.2011 ausgestellte Dienstausweis Nr.
399 ist in Verlust geraten.

Der Ausweis wird hiermit als ungültig erklärt.

Viersen, den 31.05.2011

gez.: Günter Thönnessen
Bürgermeister

Abl. Krs. Vie. 2011, S. 401



402

Bekanntmachung
der Jagdgenossenschaft Viersen-Boisheim

Abl. Krs. Vie. 2011, S. 402



403



404

Herausgeber: Der Landrat des Kreises
Viersen - Amt für Personal und Organisation,
Rathausmarkt 3,
41747 Viersen, Tel. (02162) 39 - 1027
E-Mail: Amtsblatt@kreis-viersen.de
Erscheinungsweise: Alle 14 Tage
Topographisches Landeskartenwerk:
Vervielfältigt und veröffentlicht mit Genehmigung
des Landrats des Kreises Viersen
- Katasteramt -
Bezug: Inklusive Versandkosten
Jahresabonnement: 48,00 EUR
Einzelabgabe:   1,20 EUR
zahlbar im voraus nach Erhalt der Rechnung
(Zu bestellen beim Herausgeber)
Kündigung: Nur zum Jahresende, sie muss bis
zum 31. Oktober beim Herausgeber vorliegen.
Verantwortlich für den Inhalt: Landrat
Peter Ottmann
Druck: Hausdruckerei Kreisverwaltung Viersen

Kreis Viersen - Der Landrat- Postfach 100 762 - 41707 Viersen
Postvertriebsstück - F 5565 B - Gebühr bezahlt

KREIS
VIERSENAmtsblatt


